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Allgemeines

'Der Baumschutzkompensationserlass bildet die Basis für eine
grundsätzlich landesweit einheitliche Kompensationspraxis
bei der Beseitigung und Schädigung geschützter Bäume.

Geltungsbereich

Der Baumschutzkompensationserlass gilt grundsätzlich für
durch Rechtsvorschriften gbschützte Einzelbäume, Alleen,
Baumreihen sowie Baumgruppen, bei denen entweder die
nahrschutzrechtliche Eingriffsregelung dirckt anwendbar
ist oder die zu Grunde liegende Schutzvorschrift hinsicht-
lich der Kompensationsmaßnahmen auf $ 15 Abs. 4 bis 6
des Landesnaturschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom22. Oktober 2002 (GVOBI. M-V 2003
S. l), das zuleut durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juli
2006 (GVOBI. M-V S.560) geändert worden ist, verweist.

Rpchtsnormen 
"ut1 

gsfirrtz von Gehölzen sind insbesonde-
re die Vorschriften zu den gesetzlich geschützten Bäumen
sowie zum Schuu der Alleen - vergleiche etwa $$ 26a
und 27 des Landesnaturschutzgesetzes. Weiterhin bestehen

noch Baumschutzverndnungen, die nach Maßgabe von
$ 26 des Landesnaturschutzgesetzes erlassen worden sinil
oder gemäB $ 75 das Landesnaturschutzgesetzes folgelte.n.

Dieser Erlass gilt femer fiir atle Alleen, einseitige Baumrei-
hen sowii Baumreihen einschließlich solcher unter lü) Me-
tem Uinge, die ihren Standort nicht an Bundes- und l^andes-
straßen haben.

Alleen und Baumreihen, die nich! an öffentlichen oder pri-
vaten Verkehrsflächen und Feldwegen ihren Standört
haben, sind durch die nairschutzr€chtliche Eingriffsrcge-
lung geschützt (vergleiche $ 14 Abs.2 Nr. E des Landesna-
turschutzgesetzes). lDies kann beispielsweise bei Allccn
und Baumreihen an stillgelegten oder ungenutzten Straßen-
abschnitten,'an nicht befahrenen Wasserläufert, auf Wie-
senflächen oder auf öffentlich nicht zugäqglichen Pa*plät-
zen der Fall sein. Auch Baumgnrppen sind nach $ 14 Abs.2
Nr. 8 des Landesnaturschutzgesetzes geschützt.

Schließlich entsteht eine Kompensationspflicht für Einzel-
bäume auf der Gnrndlage dor naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung, wenn im Rahmen größerer Vorhaben - zum
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Beispiel bei der Errichtung baulicher Anlagen - neben
anderen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
auch Einzelbäume betoffen sind.

Dieser Erlass gilt nicht ftirBaumschutzsatzungen, die nach
Maßgabe des g 26 Abs. I Satz I dejlandesnaturschutzge-
setzes erlassen worden sind.

l-2 Empfehlung

Fär die im itbernagenen Wirkungskreis gemäß g 76 des
Landesnaturschutzgeserzes bis zum 31. Juli 2ü)8 fortgel-
tenden Baumschutzverordnungen der Landkreise wird die
Anwendung dieses Erlasses nach Maßgabe der dort gelten-

. den Regelungen empfohlen.

2. I)efinitionen

Soweit mit diesem Erlass keine abweichenden Regelungen
gehoffen werden, sind für die in Folgenden verwendeten
Begrifflichkeiten die Definitionen der Zusätzlichen Techni_
schen Vertragsbedingungen und Richtlinien ftir die Baum_
pflege (nachfolgend genannr ZTV-Baumpflege) der For_
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschafts_

. bau e. V. (FII), Colmantstraße 32,53115 Bonn, maßgeblich.

2.1 Einzelbäume

Einzelbäume im Sinne dieses Erlasses.sind Bäume mit
einem Strimmumfang ab 50 Zentimetern, gemessen in einer
Höhe von 130 Zpntirnetemüber dem Erdboden. Bei mehr_
stilrnmigen Bäumen müssen mindestens zwei Stämme
(nicht Aste, wie zum Beispiel Grobäste) zusammen einen
Stammumfang von 50 Zentimetern, gemessen in einer
Höhe von 130 Zentimetern über dem Erdboden, aufweisen.
Wenn der Kronenansatz unter einer Höhe von 130 Zuntl_

. metern über dem Erdboden liegt, ist der Stammumfang bei-
der Stämme unter dem Kronenansatz maßgeblich.

2.2 Alleen und einseitige Baumreihen

Alleen sind - unab,hängig von ihrer Länge - mindestens
zwei parallel verlaufende Baurnreihen. Sie bestehen aus
etwa gleichaltrigen und vom Erscheinungsbild her gleich-
artigen Bäumen, die in einem gleichmäßigen Abstand und- 
innerhalb der Reihe gepftanzt wurden. Für einseitige
Baumreihen gelten die gleichen Kriterien.

2.3 Baumreihen

Baumreihen sind :- unabhängig von ihr€r Länge und von
illrer Alterssblktur - gepflanzte oder.durch Wildivuchs ent-

' standene linienförmige Baumbest?inde, die einen gleich-
mäßigen Abstand inneftalb der Reihe aufireisen. Im Gegen-
satz zu ei$eitigen Baumreihen süehen sie nidrt an öffentli_

. chen oder privaten Vskelnsflächen oder Feldwegen, son-
derri zum Beispiel auf einem Feld oder auf einer Wiese.

2.4 Baumgnrppen

Eine Baumgnrppe besteht aus mindestens drei Bäumen, die
in einem räumlichen Zuiammenhang stehen und eine opti-

sche Einheit bilden. Die einzelnen Bäume der Baumgruppe
müssen jeweils fiir sich genommen einen Stammumfang
von 50 Zentimetem, gemessen in einer Höhe von 130 Zen-
timetem liber dem Erdboden. haben.

2:5 Seltene Baumarten

Als seltene Baumarten im Sinne dieses Erlasses gelten
Eibe, Berg-, Flatter- und Feldulme, Blutbuche, Wildapfel,
Wildbime, Elsbeere, Mehlbeere, Platane, Walnuss und
Schwarznuss.

2.6 Sachgemäßeschnittmaßnahmen

Baumpflegemaßnahmen sind immer nach der jeweils aktu-
ellen Fassung der ZTV-Baumpflege durchzuführen.

Die nachfolgend genannten Maßnahmen sind sachgemäß
und damit nicht kompensationspflichtig:

2.6.1 Pflegeschnitte (Kronenentlastungsschnitte, Kroneneinktir_
zung, Köpfen von Kopfweiden oder -linden, Erziehunss_
schnitte an Jungbäumen),

2.6.2 Totholzbeseitigung an Einzelbäumen, Alleen und Baum-
reihen, Herstellen des Lichtaumprofils straßenseitig bis zu
einer Höhe von 45O Z,entimetern bei Alleen und einseitigen
Baurnreihen.

2.7 UnsachgemäßeSchnittrnaßnahmen

Unsachgemäße Schnittmaßnahmen sind insbesondere ge_
geben, wenn

2.7.1 der Umfang,der Schnitte über das unter Nummer 2.6 ge_
nannte Maß hinausgeht (zum Beispiel Schneiden des Licht-
raumprofrls straßenseitig über eine Höhe von 45O Z*nti-
metern),

2.7 .2 dre Sclnittführung nicht entsprechend der jeweils aktuellen
Fassung der ZTV-Baumpflege erfolgt,

2.i.3 ackerseitige Schnittmaßnahmen an Alleen, Baumreihen
und einseitigen Baumreihen durchgeführt werden oder

2.7.4 Bäuualre gekappt wörden.

2.8 SonstigeSchädigungen

Sonstige Schädigungen an geschützten Gehölzen können
zum Beispiel durch den Einsatz von pestiziden oder durch
das Pflügen im Wurzetbereich hervorgenrfen werden.

3. Kompensation

3.1 Einzelbäume und Baumgruppen

3. l. I Erforderlichkeit von Kompensatiorismaßnahmen

Fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen (siehe
unter Nummer 2.6) sowie Maßnatrmen zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Sachen von


